
 

Gemeinde Muldestausee 
- Die Wahlleiterin - 

 

 

 

 

 
Benötigte Bewerbungsunterlagen für die Wahl zum Bürgermeister (m/w/d)  

der Gemeinde Muldestausee 
 
 
Folgende Unterlagen sind von allen Bewerber/-innen verbindlich einzureichen: 

 formlose, handschriftlich unterschriebene, aussagefähige Bewerbung mit folgenden 
Angaben (gem. § 21 Abs. 6 Nr. 1 KWG LSA) 

o Familien- und Vorname(n) 
o Beruf 
o Tag der Geburt 
o Anschrift der Hauptwohnung 

 Bescheinigung über die Wählbarkeit (Formblatt Anlage 9 zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
2 KWO LSA) einzuholen beim Einwohnermeldeamt der Wohnsitzgemeinde 

 Erklärung zur Führung einer Berufsbezeichnung und zur Zugehörigkeit zu einer Partei 
oder Wählergruppe auf dem Stimmzettel 

 Zustimmung zur Einsichtnahme in die Bewerbungsunterlagen durch den 
Wahlausschuss 

 
 
Zusätzlich werden folgende Unterlagen benötigt: 

 
1. Amtsinhaber 

 keine weiteren Unterlagen 
 

2. Bewerber/-in ohne Unterstützung durch Partei oder Wählergruppe 

 100 Unterstützungsunterschriften (Formblatt Anlage 6 zu § 30 Abs. 4 Nr. 3 KWO LSA 
einzuholen bei der Gemeindewahlleiterin)  

 

3. Bewerber/-in mit Unterstützung durch Partei oder Wählergruppen 
wenn die Bedingungen gem. § 21 Abs. 10 KWG LSA zutreffen 

 Niederschrift über die Mitgliederversammlung (Formblatt gem. Anlage 10a zu § 30 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 KWO LSA) 

 Unterstützungserklärung durch die Partei/Wählergruppe 

wenn die Bedingungen nach § 21 Abs. 10 KWG LSA nicht zutreffen 

 Niederschrift über die Mitgliederversammlung (Formblatt gem. Anlage 10a zu § 30 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 KWO LSA) 

 Unterstützungserklärung durch die Partei/Wählergruppe 

 100 Unterstützungsunterschriften (Formblatt Anlage 6 zu § 30 Abs. 4 Nr. 3 KWO LSA 
einzuholen bei der Gemeindewahlleiterin) 

 

4. Bewerbungen von Staatsangehörigen aus anderen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union  

 100 Unterstützungsunterschriften (Formblatt Anlage 6 zu § 30 Abs. 4 Nr. 3 KWO LSA 
einzuholen bei der Gemeindewahlleiterin)  

 Versicherung nach dem Muster der Anlage 8b zu § 38 Abs. 2 KWO LSA 


